
R e c h t s v e r o r d n u n g 
=============================== 

üb er das Naturdenkmal Nr. 62 

i m Landkreis Altenkirchen 

vom 

Auf Grund des § 22 des Landesgesetzes über Naturschutz und 

Landschaftspflege (Landespflegegesetz - LPflG -) in der 

Fas sung vom 5 . Februar 1979 (GVBl. S. 36, BS 791-1.) wird 

verordnet: 

§ 1 

( 1 ) d k G k Hüttseifen Die auf dem Gr u n st üc . ema r ung .................... , 

Flur . . } ..... .. , Parzellen Nr .. ~Q~/~~~ .... stehende, in der 

anli ege nden Karte gekennzeichnete 

wird zum Naturdenkmal bestimmt. 

Kastanie ••••••••••••••• „ •• „ ••••••• 

(2) Das Naturdenkmal trägt die Bezeichnung "Alte Kastanie" 

... - ~~~.?~~-~:~~9~~~~~ - ~~x~~-- ... 

§ 2 

(1) Der Baum soll wegen seiner besonderen Schönheit und zur Be

rei cherung des Landschaftsbildes erhalten bleiben. 

(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die 

zu einer Zerstörung, Be sc h ädigung, Veränderung oder nachhaltig en 

Störung des Naturdenkmals führen können, sind verboten. 
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(3) Maßnahmen, die geeignet sind, das Naturdenkmal in anderer 

Weise erheblich zu beeinträchtigen , dürfen nicht erfolgen. 

(4) Der Eigentümer, Besitzer, Nutz nießer oder Inhaber der Tr äger

schaft des Naturdenkmales ist verpflichtet, Schäden oder Mängel 

an dem Naturdenkmal der Unteren Landespflegebehörde anzuzeigen, 

rechtzeitig Anträge für die Durchführung von Erhalt ungsm aß nahmen 

zu stellen und notwendige Schutz- und Erhaltungsmaß nahmen zu 

dulden. 

§ 3 

(1) Befreiungen von den Vorschriften des § 2 können von der Kreis

verwaltung Altenkirch en - Untere Land esp flegebehörde - auf Antrag 

erteilt werden, wenn 

1. die Durchführung der Bestimmungen im Einzelfall 

zu einer nich t beabsichtigten Härte führen würde 

und die Abweichung mit den Belangen der Landes

pflege zu vereinbaren ist oder 

2. überwiegende Gründe des Wohles der Allgemeinheit 

die Befreiung erfordern. 

Befreiungen können mit Auflagen oder Bedingungen verbunden sowie 

widerrufen oder befristet gewährt werden. 

3 
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§ 4 

Ordnung swidrig im Sinne des § 40 Abs. l Nr. 8 des Landespfleg e

geset zes handelt, wer vor sä t z lich oder fahrlässig entgegen 

1 . § 2 Ab s. 2 das Naturdenkmal beseitigt oder Hand

lungen durchführt, die zu einer Zerstarung, Be

schädigung, Veränderung oder nachhaltigen Starung 

des Naturdenkmals führen kBnnen. 

2. § 2 Abs. 3 Maßnahmen durch führt, die geeignet sind, 

das Naturdenkmal in anderer Weis e erheblich zu be

ei nträchtigen. 

§ 5 

Diese Rechtsverordnung tritt mit dem auf die Verkündung folgend en 

Tage in Kraft. 

A l t e n k i r c h e n , d e n a 2. Mai 1983 
Kreisverwaltung Altenkirchen 

Unter e Landespfleg ebehBrde 

·'4.~ f.• \. 
(Dr. Beth) 

Landrat 



· · Rechtsverordnung · . 1 
über das Naturdenkmal Nr. 62, im Landkreis Altenkirchen, 

vom 2. Mai 1983 
Auf Grund des § 22 des Landesgesetzes über Na.turschutz und 
Landschaftspflege (Landespflegegesetz - LPflG-) m d,er Fas.sung 
vom 5. Februar 1979 (GVBL S. 36, BS 791-1) wird verordnet. 

· § 
1 

·· ' f · Fl 3 Par (1) Die auf dem Grundstück Gemarkung. Huttse1 en, ur , -
zellen-Nr. 708/321 stehende, in der anliegenden. Karte gekenn
zeichnete Kastanie wird zum Naturder:kmal bestimmt. . „ 
(2) Das Naturdenkmal trägt die Bezeichnung „Alte Kastanie , 
auf dem Grundstück Weyel. 

§2 
(1) Der Batlm soll wegen seiner besonderen Sc~önheit und zur 
Bereicherung des Landschaftsbildes erhalten bleiben. 

(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, 
die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nach
haltigen Störung des Naturdenkmals führen können, sind ver
boten. 
(3) Maßnahmen, die geeignet sind, das Naturdenkmal in anderer 
Weise erheblich zu beeinträchtigen, dürfen nicht erfolgen. 
(4) Der Eigentümer, Besit<:er, Nutznießer oder Inhaber der Trä
gerschaft des Naturdenkmales ist verpflichtet, Schäden oder 
Mängel an dem Naturdenkmal der Unteren Landespflegebehörde 
anzuzeigen, rechtzeitig Anträge für die Durchführung von Er
haltungsmaßnahmen zu stellen und notwendige Schutz- und Er
haltungsmaßnahmen zu dulden. 

§3 
(1) Befreiungen von den Vorschriften des § 2 können von der 
Kreisverwaltung Altenkirchen - Untere Landespflegebehörde -
auf Antrag erteilt werden, wenn 
1. die Durchführung der Bestimmungen im Ein,zelfall zu einer 

nicht beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung 
mit den Belangen der Landespflege zu vereinbaren ist oder 

2. überwiegende Gründe des Wohles der Allgemeinheit die Be
.freiung erfordern. 

Befreiungen können mit Auflagen oder Bedingungen verbunden 
sowie widerrufen oder befristet gewährt werden. 

§4 
Ordnungswidrig im Sinne des § 40 Abs. 1 Nr. 8 des Landespflege
gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
1. § 2 Abs. 2 das Naturdenkmal beseitigt oder Handlungen durch

führt, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung 
oder nachhaltigen Störung des Naturdenkmals führen können. 

2. § 2 Abs. 3 Maßnahmen durchführt, die geeignet sind, das Natur
denkmal in anderer Weise erheblich zu beeinträchtigen. · 

§5 
Diese Rechtsverordnung tritt mit dem auf die Verkündung 
folgenden Tage in Kraft. 
.;_.',~.:. „·· _ _.~ ~~~lt~ HCJ!L~ 

w . · .~ · ·„:<· . 
.,. :.-.- :·:~ · -
-. . 

Altenkirchen, den 2. Mai 1983 
Kreisverwaltung Altenkirchen 
. Untere Landespflegebehörde 

Dr. Beth, Landrat 


